
Beschluss:  
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, alle Erhaltungssatzungen auf ihre heutige 
Relevanz zu überprüfen.  
Das Ergebnis der Prüfung ist bis November 2005 dem Planungsausschuss und 
dem Stadtrat vorzulegen. 

 
2. Über die Aufhebung der einzelnen Satzungen entscheidet der Stadtrat in separaten 

Beschlüssen. 
              
 


